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PRASID:ENT (um 14 Uhr 10 A1inulf/l): Ich
eröffne die Sitzung. Das Protokoll der letzt~n

Sitzung ist geschäftsordnungsmäßig aufgek
gen; es ist unbeanstandet geblieben, ·demnach
als genehmigt zu betrachten,

Von der heutigcn Sitzung habcn sich cnt-

schuldigt die Herren Abg€O'rdneten Reitzl,
Waltner und Zach.

Nach Schluß ,deraußerordentJichen Sitzung
haben sich in den ehnwür'digen -Räumen des
niederösterreichischen Landtages Szenen abge
spielt, wi'e es in der langen Geschichte des
Landhauses, glaube ich, noch nie vorge
kommen ist.

Alls der für die Würde und das Ansehen
dieses Hauses inner-und außerhalb der Sitzun
rcn Verantwolrtliche muß ich dies mit IBedau,ern
feststellen. Indem ich der sicheren Hoffnung
Ausdruck gehe, daß solche Vorfäl1e eine ein
malige Ausnahme bilden, 6itte ich die im Hause
vertretenen Parteien, ihr,erseitsalles zu tun,
daß in Zukunft solche Tumulte, di,e mit par
lamentarischen Oepflogenheit,en schon gar
nichts zu tun hahen,unbedingt vermieden
werdien.

Ich ersuch", um Verlesung des Einlaufes.
SCHRJ<fTfÜHRER (liesI):
Vorlage ·der Landesregierung, betreffend

gegenseitige Deckungsfähigkeit verschiedener
Voranschlagsansätze des Voranschlaiges 1952.

Vorlage der Landesregierung, betreffend Bei
Hag zur Sicherung ·der Kartause Gaming,
Nachtralgskredit.

Vorlage der Landesregicrung, betreffcnd den
Gesetzentwurf über die Errichtung einer Haupt
schule in Winzmdorf.

Vorlage der L,andesregierung, betreffend die
Wiedererrrichtung des Bezirksgerichtes und
Grundbuchamtes in Herzogenburg. (Antrag' der
Abgeordneten Reilzl, Saßmann. Baelzing'er,
f'e!zring:er, Etling'er, SlangleI' und Genossen
JlOIll 29. November 1951.)

VOirlage der Landesregierung, !betreffend
Gemeindeverhand und Bezirksverwaltungs
behörde Neunikirchen, Oebarungsprüfung der
]ahr·e 1949 und 1950.

Vorlage der LandesIregierung, betreffend
Wirtschaftsförderungsfonds, Bericht für das
Jahr 1951.

Antr.ag der Abgeordneten Staffa, K,reiner,
Dr. Steingötter, Gerhartl, Pettenauer, Sigmund
und Genossen, betreffcnd die Erlassung eines
Sportstättenschutz- und Anfo'rderungsgesetzes.

PRÄSIDENT (nac!z ZuwC'isllng: des Ein
lautes an die zllsländigm Aussc!züsse): Wir
gelangen zur Beratung der Tagesordnung. Ich
ersuche den Herrn Abgeordneten Mal' c h-
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den, daß schließlich bis zum 31. Dezember 1952
die gesamten zu Lasten des Voranschlags
ansatzes 461-61 getätigten Ausgaben durch
die zweckgebundenen Einnahmen der Erholungs
fürsorge beim Voranschlagsansatz 461-61
gedeckt erscheinen.

Der Finanzausschuß beantragt daher (liest):
Der Hohe Landtag wolle heschließen:
"Die niederästerreichische Landesregierung

wird ermächtigt, die aus zweckgehll'n,denen
Einnahmen zu deckenden Ausgaben der Er
holungsfürsorge beim Voranschlagsansatz
461~-()1 um den Betrag von 300.000 S gegen
über den tatsächHchen, kassenmäßig vollzoge
nen Einnahmen, soweit sie das Jahr 1952 be
treffen, zu überschreiten mit der Maßgabe, daß
die in Anspruch genommene Überschreitung
ab 30. September 1952 durch ,das Aufkommen
an Einnahmen der Erholungsfürsorge beim
Voranschlagsansatz 461-61 bis spätestens
31. Dezember 1952 gedeckt wird."

Ich ,bitte um Annahme des Antrages.
PRÄSIDENT: ,Es liegt keine Wortmeldung

vor. Wir gel-angen zur Abstimmung. (Natlz
AbstilJl/711l!1,f;): An gen o !TI me n.

Ich ersuche den Herrn Abgeordneten Ku c h
ne r, die Verhandlung zur Zahl 306 ein
zuleiten.

Bcrichterstatter Abg. KUCHNER:Hoher
Landtag! Ich habe namens des Finünzoalls
schusses über die Vorlage der Landesregierung,
betreffend Erhöhung der Beteiligiung des Lan
des Niederösterreich an -der Ennskraft
werke AG. zu berichten.

Hoher Landtag! Der Landtag von Nieder
österreich hat in seiner Sitzung vom 28. Mai
J948 die niederösterreichische Landesrecrieruncr
ermächtigt, sich namens des Landes Niedel~
österreich an der Ennskraftwerke AG mit
einem Betrag von 6,000.000 S zu beteiligen.

Diese Ermächtigung ist unter der Voraus
setzung zustal1'c1egekommen, ,daß die Beteili
gung" -der verschiedenen Gebietskörperschaften
voraussichtlich betragen dürfte:

Repuhlik Österreich 120,000.000 S, Land
Oberöstcrreich 100,000.000 S, Land Nieder
österreich 6,000.000 S, Stadt Wien 6,000.000 S,
Land Steiermark 8,000.000 S. Zusammen
Aktienkapital 240,000.000 S.

Da -das Land Steiermark eine Anzahlung auf
das Aiktienkapital jüdoch noch nicht gdeistet
hat und um diesemaher zu '2inem späteren
Zeitpunkt die Möglichkeit einer entsprechenden
Beteiligung offen zu lassen, wurde in der
2. ordentlichen Hauptversammlung eier Enns
kraftwerke AG. vom 26. September 1949 eine
bhöhung des Gründungskapitals, welches
mit dem Betrag von 24,000.000 S zur

s te i ne r, die Verhandlung zur Zahl 302 ein
zuleiten.

Berichterstatter Abg. MARCI-ISTEINER:
Hohes I-Iaus! Ich habe namens des finanz
ausschusses über die Vorlage der Landesregie
rung, betreffend Oberschreitungsbewilligung
für die durch zweckgebundene Einnahmen zu
deckenden Ausgaben der Erholungsfürsorge
beim Voranschlagsansatz 4() l--()1 zu berichten.

Gemäß Punkt 8 des vom Landtag beschlos
senen Antrages des finanzausschusses zum Vor
anschlag für das Jahr 1952 wurden die ordent
lichen Einnahmen der El~holungsfürsorge beim
Voranschlagsansa tz 461-61, für die orden t
lichen Ausgaben der Erholungsfürsorge beim
Voranschlagsansatz 461 --61 zweckgebunden
erklärt. Dies hat zur folge, daß der genannte
Voranschlagskredit nur bis zur I-Jöhe des tat
sächlichen Einganges der entsprechenden Ein
nahmen in Anspruch genommen werden darf
und daß allerdings auch allfällige Mehrausgaben
gegenüber dem Voranschlag zur Verausgabung
frei zur Verfügung steheIl.

Diese zweckgebundencn Einnahmen bestehen
zu ihrem wesentlichen Teil in elen Verpflegs
kosten für die Erholungsturnusse in den landes
tigenen Jugendheimen oder sonstigen gemie
teten Objekten. Eine Aufrechllung dieser Ver
pflegskosten kann jedoch erst nach Ablauf der
ersten Turnusse vom Mai und Juni, also früh~'

stms anfangs Juli erfolgen, und ist daher mit
ihrem Eingmlg nicht vor Juli oder August zu
rechnen. Da jedoch die Kosten für diese Tur
nusse naturgemäß in einem früheren Zeitpunkt
fäHig werden, müßten sie aus anderen Mitteln
als den zu erwartenden zweckgebundenen Ein
nahmen getragen wer-den. Dies war in früheren
Jahren möglich, da die damals noch bestehende
I-1eimbaurücklage oder das Erträgnis des
Kinderhilfsappells eine vorübergehende Dek
kung boten. Im Jahre 1952 jedoch mull das 11'
trägnis des Kinderhil<f'sappells ausschließlich zur
Instandsetzung derlandeseigenen I-leime heran
gezogen werden, um diese dem Zweck der I::r
holungsfürsorge erhalten zu können, während
der noch verfügbare Rest der Heimbaurücklage
bereits in die ordentliche Gebarullg überIlolil
men werden mußte.

Wenn es somit möglich sein soll, die [r
holungsfürsorge im Jahr 1952 im Rahmen des
ordentlichen Voran.schlages durchzuführen,
wäre eine Bewilligung durch den HülIen Land
tag dahingehend notwendig, daß die Ausgaben
der Erholungsfürsorge beim Voranschlags
ansatz 461-61 gegenüber den tatsächlich ein
gegangenen Einnahmen bis zu einem Betrag
VOll 300.000 S vorläufig überschritten werden
dürfen. Die in Anspruch genommene Über
schreitung müßte jedoch noch im Laufe des
Jahres 1952 in der formhereing,ebracht wer-
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(J,2S0.000S

S 112,500.000 ( 50u/u)

S 225,000,000 (100 0/0)

Der für die Erhöhung der Hdei'hgung not
wendige Betrag von 250.000 S müßte aus
Kassenbeständen flüssilg ,gemacht werden.

Das Aktienkapit,al würde sich nunmehr wie
folgt verteilen:

J'ahr InvestitionS/beträge in- 'Betrieh 'i.n.stoa1L Jlah~es-

S hefindl. Leist'unlg' rarheit
M,a·schi- :111\V im Rerg-el

nensätze jahr ,GMth

1947 3,452.916.67 1 11 94
1948 165,414.2'27.57 2 17 209
1949 366,632.468.31 3 32 252
1950 92,910.684.25 8 91 556
1951 98,471.000.-- 10 129 599

Der Gesamtinvestitionsaufwand per Ende 1951
beträgt sohin S 726,881.296.80.

Zu der für ,das j ah r 1951 in obiger Über
sicht angegebenen Investitionssumme ist zu he
mer;ken, daß ,diese noch nicht endgültig
feststeht. Es wmden hier die präliminierten In
viestitionen für 1951 abzügl ich der auf das
jahr 1952 vorzutmgenden Leistungen einge
setzt.

Im Laufe des Monats April wird der vierte
Maschinensatz des Kraftwerkes Mühlrading in
Betrieb gehen.

Die installierte Leistung der vier Kraftwerke
erhöht sich dah'er auf 135 MW und die ].ah
l'esal'beit im RegelJahr auf 665 GWh, womit
bis auf kleine Restarbeiten in Großraming aille
vier Kraftwerke voMendet sind und in voller
Produktion stehen.

über die Investitionstätigkeit und die damit
verbundene Steigerung der instalüerten Lei
stung und des Arrbeitsvermög,ens der Kraftwerke
unterrichtet folgende Übersicht:

Hepublik Österreich, 'Bareinzahlung·
1. August 1947 bzw. 8. jänner
1948, Igemäß gründender aaupt-
versammlung vom 1. August 1948 24 Mj,llioncn S
Übern~hme ,der IEntschädigungs-
verpflichtung für das Kraftwerk
Temberg an die VöEST .... 70 MiJllionen S
Umwandlung ,des im jahre 1948
gewährten Bundesdarlehens von 18,5 Mi'llionen S
in Aktien

Oberösterreichische Kraftwerke-AG., Einbringung der
Werke Oroßraming, Staning und Mühlrading grmäß
2. V,erstaaNichungsgesetz abzitglich seitens ,der
:Ennskraftwerke AG. zu übernehmende Verpflichtung S 100,000.000 ( 44,4%)

Bundesland Wien geg,en IBareinzahlung . . . . . . . S fl,250.()()O ( 2,80/0)
Hiervon wurden fl Millionen S am 14. Dezember
1948 und 250.000 S ami 25. September 1950 bar ein-
gezahlt.

Bundesland Niedierösterreich gegen Bareinzahlung ..
I-liervon wurden fl Milllionen S am Ifl. ju,ni 1948 ein
gezahlt.
zusammen

Gänze von der rRepubilik Österreich übernom
men wur'de,auf 225,000.000 S bes.chlossen.
Auß,erdem wurde das Bundesland Niederöster
reich eingeladen, eine Erhöhung seiner Beteili
gung im Betrag von 250.000 S vorzunehmcn.

Der Bauzustand der Werke zum Zeitpunkt
der Gründung dieser Gesellschaft läßt sich auf
Grund ,der Zuschrift der Gesellschaft vom
29. Februar 1952 in großen Zügen wie folgt
beschreiben:

Das K'raftwerk Großraming war etwa zu
einem Drittel ,des gesamten !Bauvolumens fertig
gestellt. Die wesentlichen Teille der Wasser
kraftmaschinen lagerten bereits auf der Bau
stelle, während von dien Generatoren nur die
Statoren angeliefert waren, Die fehlenden Tei'le
mußten auf Grund der Bestimmungen der
allii,erten Militärregierung in Deutschland neu
in Auftrag gegehen werden.

Im Kraftwerk Temberg waren eltwa 70 Pro
zcnt der igesamren Bauarbeiten ausgeführt. Die
unterbroohene Fertigstel1lung der elektro
mascthineHen Ausrüstung wurde erst durch
neuerliche Auftraigserteillungan das Liefer
wel1k wieder auf,genommen.

Das Kraftwerk 6taning war baulich bis a'uf
kleine Restarbeiten ferHg 'Und mit dem
Masohinensatz III in Betrieb. Teile der
Maschinensätze I 'und II lagerten auf der Bau
stelle, während die fertigung in den deutschen
Lieferwerken ,durch Neuvergabe der noch feh
lenden Teile wieder flottgemacht werden mußte.

Das Kr.aftwerk Mühlrading war baulich zu
75 Prozent f,ertiggesteHt. Bezüglich der maschi
neN-elektrischen Ausrüst'uug lagen die Ver
hältnisse ähnlich wie in Staning.
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Der finanzausschuß heehrt· sich daher, zu
beantragen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
"Die niederösterreichische Landesregierung

wird ermächtigt, die Beteiligung des Landes
Niederösterreichan der Ennsln;1itwerke AG.
um 250.000 S zu erhöhen.

Ich bitte tim Annahme des Antrages.
PRÄ:SIDENT: Zum Wort hat sich I-lerr Ab

geordneter Du b 0 v s k y gemeldet; ich erteile
es ihm. (Die Ab,1',l'Ordnelen der ÖVP verlassen
mit Ausnahme des 3. Priisidenten, Ab1',eord
neten Endl, den Saal.)

Abg. DUBüVSKV: lloher Landtag! 1:5 ist
ein verhältnismäßig klein,er 'Betrag, um den die
Beteiligung des Landes Niederösterreich an den
Ennsikraftwel1ken erhöht werden Süll. Das Land
Niederösterreichist nicht nur an den Enns
kraftwerken, sondern auch an anderen öster
reichischen Kraftwerken beteiligt. Vom gesamt
ästerreichischen Standpunkt aus betrachtet ein
sicherlich erfreuliches Zeichen, daß man alle
finanziellen Möglichkeiten ausschöpft, Ulll den
Energiereichtum Österreichs auszubauen.

Wir müssen dabei aber feststellen, daß dieser
Ausbau des EnergiereichtulIls Öskrreichsin
durchaus einseitiger Weise vor sich geht, daß
er vor allem in den westlichen Bundesländern
durchgeführt wird, während Niederösterreich
(luch auf diesem Gebiet, wie ;\Uif allen anderen
Gebieten, benachteiligt wird. Wenn vor einem
Jahr, anläßlich ,der Erhöhung der Beteili
gung des Landes Niederöskrreich an den
Dra,ukraftwerken vom Landesrat Müllner
noch festgesteJH wurde, daß ,die Ver'hält
niss,e an dem Kraftwer,k Ybbs-Perscnbc.ug
durchaus undurchsichtig und unklar seien
und daß diese unklaren und undurchsichtigen
Verhältnisse schuld daran seien, daß in Nieder
österreich dieses entscheidende Kraftwerk nicht
gebaut wird, so müssen wir feststellen, daß
fast schon ein Jahr verstrichen ist, seitdem hier
eine eindeutige KI,arsteHung zugunsben Öster
reichs erfolgt ist, daß aber von österreichischer
Seite nichts unternommen wurde, um diesen
entscheidenden iDonauwerkbau wirklich in An
griff zu nehmen. Ja, wir müssen gerade in den
letzten Monaten feststellen, daß an Stelle des
begonnenen ,und sogar schon etwas vor
geschrittenen Kraftwerkbaues Ybbs-Perscnbeug
ein neues Kraftwerk an der österreichisch-bay
rischen Grenze errichtet werden soll, dessen
Energieerzeugll'ng durchaus nicht der öster
reichischen WirtschaH zugutekommen wird.

Wir sind daher aus den angeführten Tat
sachen der Meinung, daß, nachdem Niederöster
reich gerade aHf dem Sektor des [nel1gie
ausbaues besonders benachteiligt wird, es not
wendig wäre, daß sich der niederösterreichische

Landtag überlegt, ob es nicht zweckmäßiger
wäre - das Hemd ist bekannthch näher wie
der Rock -. aus den Beteiligungen an den an
deren österreichischen Kraftwerken herauszu
steigen, um die dadurch flüssig gewordenen
Mittel für den Ausbau des Kraftwerkes Ybbs
Persenbeugund zur Fertigstellung der Kamp
werke, die aus finanziellen Gründen in sehr
langsamem Tempo vor sich geht, zu verwen
dcn. Damit könnte die sehr brcnnende Frage
der Arbeitsbeschaffung für Niederösterreich
gleichzeitig mit der hage der ausreichenden
Versorg,uug mit Spitzenenergienfür Nieder
österreich gelöst werden; überdies würden die
finanzicllen Verhältnisse des Landes zusehends
verbessert werden, und es könnte damit auch
die allgemeine Lage des Landes Niederöster
reich bessergestellt wel'den. Wenn wir dennoch
für' diesen Antrag stimmen werden, so deshalb,
weill, wie ich schon eingangs erwähnt habe, wir
auch der Meinung sind, daß die gesamtöster
reichischen Interessen hier vor den ei'11lzelnen
Länderinteressen vorangesetzt werden müssen,
was aber nicht hindern soll, daß der Landtag
wirklich ernstlich in der nächsten Zukunft über
legt, ob nicht doch die Beteiligung an diesen
anderen Kraftwerken zu lösen ist und die daf'ür
ersparten Summen für den Ausbau des Kraft
werkes Ybbs-Persenbeug verwendet werden
solleIl.

PRÄSIDENT: Eine weitere Wortmeldung
liegt nicht vor, ,der Herr ißericllterstaUer hat
das Schlußwort. ,(Die Abgeordneten der ÖVP
betreten wieder den Saal.)

Berichtersbtter Abg. KUCHNER (Sth/lI/i
wort): Da ein AbanderungsClntrng nicht ge
stellt wurde, möchte ich das 'Hohe Haus bitten,
den Antrag des finanzausschu'Sses anzuneh
men. Ich bitte UIl1 Absti'llJllHung hierüher.

PRASIDENT (nach Abstill/lIlun,1',): An ge
n 0111111 e n.

Ich ersuche elen Herrn AbgeordnetenH i 1
gar t h, die Verhandlung zur Zahl 307 ein
zuleiten.

Bericherstatter Abg. I-llLGARTH : Hü:hes
Haus! Ich habe namens des finanzausschllsses
über die Vorlage der Landesregierung, betref
fend die Versorgungskasse :für die Beamten der
Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes
Nieder6sterreich, Rechnungsabschluß 1950, zu
berichten.

Die Versorgungskasse für die Beamten der
Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes
Niederösterreich hat den Reehnmlgsabschlu(\
für das Jahr 1950 vorgelegt. Der Rechnungs
abschluß konnte 'l1ochimmer nicht auf der
Grundlage eines Voranschlages erstellt werden,
da hauptsächlich die noch nicht geklärten Per-
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sonalverhältnisse bei den Beamten der Gemein
den eine sichere Grundlage ,für einen solchen
Voranschlag his jetzt nicht Igebüt'en haben. Es
ist daher der BerichtaufgebautauB den tat
sächlichen Ergebnissen und er gliedert sich in
eine Betriebsrechnung, eine Kassenrechnung
und in eine Vermögensrechnung.

Wie aus der vorigelegten Betriebsrechnung er
sichHich ist, hat sich bei wirksamen Einnahmen
von über 6 Millionen Schilling und wirksamen
Ausgaben von über 5 MiHionen Schilling ei'il
gebührenmäßiger Oberschuß von 1,230.000 S
ergeben.

Die Kassengebarung weist bei wil1ksamen
Einnahmen von 6,282.000 Sund wil1ksamen
Ausgaben von 5,412.000 Seinen kassenmäßigen
Überschuß von 870.000 S aus. Die unwirksame
Gebarung hat Einnahmen von 1,304.000 S
gegenüber Ausgaben von 2,35,1.000 S, so daß
sich ein kassenmäßiger Abgang von 1,047.000 S
ergibt. Die Oes,amtkassengebarung zeigt einen
Kassel1'abgang von 117.000 !S, der durch den an
fänglichen Kassarest von 1,225.000 S abgedeckt
erscheint, so daß sich ein schließlicher Kassa
rest von 1,048.000 S ergibt.

Dieses günstige Bild der beiden Abrechnun
gen, sowohl der Betriebs- als auch der Kassen
abrechnung, wird durch die Vel'mögensrech
nung noch ergänzt, bei der einem Betrag von
5 MiUiOlilien SchiI:ling Aktiven Passiven in der
Höhe von 420.000 S g,egenüberstehelI1, so daß
sich am Ende des Jahres 1950 ein Reinvet;mögen
von 4,580.000 S ergibt. Wenn dieses Rein
vermögen noch dem Heinvermögen am Beginn
des Jahres 1950, das damals 3,623.000 S betrug,
g,egel1'übergestell t wird, ,ergibt sicheinc nicht
unbedeutende Vermehrung des:Reinvermögens.

Di,ese Vermägensvermehrung ist hauptsächlich
auf zwei Umstände zurückzuführen, und zwar
auf eine starke Steigerung der Aktiven und ein
fallen der Passiven. Im Bericht wer,den weiter
,mfgezählt die Umlagen der Mitglieder, die Bei
trittsgelder, die Leistungen und so weiter. Bei
den Leistungen ist interessant, daß sich wohl
der Personalaufwand entsprechend den ver
schiedenen Gesetzen erhöhte, der Sachaufiwand
hingegen gegenüber dem Vorjahr fast gleich
blieb.

Es ist weiter eine Aufstellun,g über den Zin
sendienst, fremde Gelder, Vorschüsse und Rück
lagen beigegeben. Dem gesamten Bericht ist als
wesentlicher Bestandteil angeschlos1sen eine
Tabelle über die gesamte Einnahmengebarung
und eine zweite Tabelle über die gesamte Aus
gabengebapung, aus welchen für jedes Mitglied
des I-Iohen Hauses ,jm Detail die Bewegung der
verschiedenen Konten ersichtlic:h ist.

Der finanzausschuß hat skh mit der Vorlage
beschäftigt und es wurde im Ausschuß folgenc
der Antrag angenommen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

"Der Rechnun:gsabschluß 1950 der Versor
gUl1'gskasse mit einer Gebühr an wil1ksamen
Einnahmen in der Höhe von 6,647.390,12 S
und wirksamen Aus,gaben in der Höhe von
5,417.140,63 S, somit einem Ü her s c h u ß VOll

1,230.249,49 S, wird genehmigt."

Ich bitte den Herrn Präsidenten, die Debatte
darüber abzuführen.

PRASIDENT: Zum Wort gelangt Herr Ab
geordneter Pos pis ch i oJ.

Abg. POSPISOHIL: Hoher Landtag! Sohon
im Vorjahr, als die Rec:hnungsabs,chlüsse der
niederösterreichischen Versorgungskasse für die
Jahre 1945 bis 1949 den Abgeordnet,en dieses
Hauses zur Genehmigung vorgelegt wurden,
habe ich damals - es war im Juni - :zJU dem
gesamten fmgenkomplex im Namen des Links
blocks Stellung genommen. Meine damals
geübte Kritik blieb unwidersprochen, weil sie
sachlich richtig war und den Ansichten der Ge
meinden und der Gewerlkscha'ftentsprochen hat.
Geschehen ist jedoch in diesemabgelaufeIllen
Jahr, was die so notwendige Neuregelung der
finanüerung der Versorgungskasse sowie die
Sicherung der Altersversorgung für die Beam
ten der Gemeinden und des Landes betrifft,
nichts, zumindest noch nichts entscheidendes.
Das ging ja auch aus der Debatte Ül der letz
ten finanzaussc:hußsitzung hervor, in der der
finanzreferent, L,andesrat Müllner, sich Z'W.a!

zur Notwen,digkeit einer neuen Gesetzesrege
lung bekannte, jedoch erklärte, daß aus Grün
den der bestehel1Jden Differenzen dem Lande
eine neue Gesetzesregelung noch nicht möglich
sei. Ich kenne diese Differenzen nicht, jedoch
glaube ich nicht fehl zu gehen, wenn Ich an
nehme, daß es Differenzen im Schoß der Koa
lition sind, also nichts anderes, als ein Streit
um die Verg,ebung diverser Sessel. Dieser Ses
selpolitik ist es also zuzuschreiben, daß es sie
ben Jahre naoh ,der Wiedererrichtun:g der öster
reichischenRepublik noch Nazi'gesetze gibt,
nach denen noch immer unbekümmert gearbeitet
wird.

In diesem besonderen faH sind es die vom
Reichsstatthalter Jury im Jahre 1942 diktierten
Satzungen. Nun war von dem Reichsstatthalter
sicherlich keine demokratische Haltung in die
sen fragen zu erwarten, wohl aber hätte man
diese demokratische EinstelIung von jenen
politischen Kräften erwart'en müssen, die sich
alle, ohne Unterschied der Parteiricihtung, zur
Demokratie bekannt haben. Das heißt auf diese
frage der Versorgungskasse bezngen: rascheste
und ehebaldige Verwirklichung des Mitsprache
rechtes der Gemeinden und .natürlich der Be
diensteten der Gemeinden und auch des Lande"
durch die eheste Vorlage eines wirklich demo-
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kratischen Ges'etzes. Dieses Verlangen ist eine
Selbstverständlichkeit, die noch durch dic Tat
sache unterstrichen wird, daß es doch ,vor allem
die Gemeinden sind, die entscheidend durch die
Umlagepflicht zur finanzierung dieser nieder
ös,terreichischen Versorgungskasse beitragen
müssen.

Aber so wie wir es voriges Jahr schon fest·
steHen mußten, müsscn wir auch heuer wieder
feststeHen, daß trotz der fortwährend schwie
riger werdenden finanziellen Lage der Gemein,·
den diese zwar ihrer Pflicht nachgekommen
sind, aber der errforderliche Ulld gewünschte
Lastenausgleich bis heute noch nicht durch
geführt wurde. In konkreten Ziffern aus
gedrückt ,heiß t das: Wenn im Jahr 1950, also
iil jenem Jahr, über das hier der Rechnungs
abschluß zur Debatte steht, der Anteil der
Gemeinden bei der Tragung der Lasten hin
sichtlich der Orundg'ehälter '27 Prozent
betrug, so ist dieser Anteil der Gemeinden im
Jahre 1951 auf 55 Prozent angestiegen, und
wird in diesem Jahr sogar 77 Prozent erreichen.
Daran ist z.u ersehen, wie notwendig der gefor
derte neue Lastenausgleich gerade für die Ge
meinden ist. Es muß aber festgestellt werden,
daß dieser Lastenausgleich bis heute nicht
verwirklicht wurde.

Was das demokratische Mitspracherecht, das
auch VOn den Gewerkschaften gefordert wurdl',
anbelangt, kann man nur sagen, daß zwar bei
jeder Gelegenheit sehr gern da,von gesprochen
wird, daß man es aber - so wie in diesem Fall
- entweder qei Kompetenzstreitigkeiten im
Bund oder irgendwelchen "Differenzen" im
Land einfach opfert. Kurz und gut, Nazi'gesetze,
die 1942 entstanden sind, sind zehn Jahre spä
ter hier in Niederösterreich noch immer nicht
durch demokratische Gesetze ersetzt. Das wirft
ein bezeichnendes Licht auf die demokratische
Haltung der 'Politischen Machthaber in diesem
Lande.

Da den berechtigten forderungen der Ge
meinden und vor allem der Bediensteten der
Gemeinden und der Länder bisher durch die
Vorlage eines entsprechenden demokratischen
Gesetzes nicht Rechnung ,getragen wurde und
dadurch auch eine wil'kliche Kon,trolle des vor
liegenden Rechnungsabschlusses nicht möglich
war und nicht möglich erscheint, erklärt sich
der Linksblock so 'Wie schon im Vorjahr, außer
stande, dem Antrag des finanzausschusse3
seine Zustimmung geben zu können.

PRÄ.sIDENT: Line weitere Wortmeldung
liegt nicht vor. Der Herr Berichterstatin hat
das Schlußwort.

Berichterstatter Abg, HILGARTI-I: Ich bitte
den ]--Iohen Landtag, die Vorlage anzunehmen.

PRÄSIDENT (naclz Abstimfllullg): An g e
Il 0 mm en.

Ich ersuche den Herrn Abg. Pet te 11 aue r,
die Verhandlung zu Zahl 303 einzuleiten.

Berichterstatter A'bg. PETTENAUER:
Hohes Haus! Ich habe namens des Schulaus
sch usses über das Gesetz, hetreffend die E 1'

richtung einer Hauptschule in Oberwalters
dorf zu berichten

Hoher Landtag! Die Gemeinde Oberwalters
dorf hat um Errichtung einer Hauptschule in
ihrem Gemeindegebiet angesucht, die von den
Kindern cler Gemeindm Oberwaltersdorf,
Oeynhausen und Trumau besucht werden soll.
Der ordenNiche Besuch ,dieser Hauptschule ist
iluf Grund gepflogener Erhebungen, die im
Einvernehmen mit dem Landesschulrat für
Niederösterreich durchgeführt wurden, ge
sichert. Durch Gemeinderatsbeschluß wurde die
räumliche Unterbringung sichergestellt. Die
Eröffnung wird erst dann bewilligt, wenn die
ordnungsgemäße Untel'bringung der Haupt
schule gewährleistet ist. Diese Gewähr wir,d
durch den Neubau eines Hauptschulgebäudes
il1 Oberwaltersdorf gegeben.

Um die Gemeinde zur IErfüllung ihres Bau
versprechens zu verhalten, 'wird der Zei'tpunkt
der Eröffnung durch -die Landesregierung fest
gesetzt. Die Landesregierung behält sich vor,
hinsichtlich der Unterbringung Bedingungen
festzulegen. '

Der Sprengelplan für die Hauptschulen
Niederösterreichs ist in Vorbereitung; darum
soll die Festsetzung des Pflicht- und Berechti
gungssprengels einer späteren Verordnung des
Lande'sschulrates vorbehalten bleiben.

Die schuli:i(hen und sachilichen Voraus
setzungen für die IErrichtung einer Haupt
schule in Oberwaltersdorf sind somit gegeben.

Der Schulausschuß stelH daher nach durch
geführter Beratung folgenden Antrag (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,1. Dem vorliegenden Gesetzesentwurf (siehe

Landesgesetz vo'm 22. April 1952), betreffend
die Errichtung ei'ner Iiauptsc:hule in Ober
wal1ersdorf, wird die Genehmigung erteilt.

2. Die niederösterreichische Landesregi,erung
wird beauftragt, wegen Durchführung dies·es
Beschluss,es das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme des Antrages.
PRÄSlrDENT: Es liegt keine Wortmeldung

vor, wir kommen zur Abstimmung. (Abstilll
lIlunI!.' über den Wortlaut des Gesetzes, über
Titel und Eingan!!,' und über das Gesetz als
Ganzes sowie über den Antrag des Selzulaus
schusses): A n gen 0 m m e n.

Ich ersuche den Herrn Abgeordneten Petten
auer, die Verhandlung zur Zahl 304 einzulleiten.

!Berichterstatter Abg. PETTEN AUER :

T

i
I
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Hohes Haus! leh habe namens des Schulaus
schusses über das Gesetz, betreffend die Er
richtung einer Hauptschu'le in Teesdorf zu
referieren. '

Die Gemeinde Tees,dorf hatte um Errichtung
einer Hauptschule in ihrem Oemeindegebiet an
gesucht, die von den Kindern ,der Gemeinden
Teesdorf, Oiinse1sdorf, Tattendorf, Blumau
und Schönau 'besucht w~rden soll.

Auch hier wur,den im Einvernehmen mit dem
Landesschulratfür Nied!erösterreich 'Erhebun
gen durchgefülhrt. Der or,delltliche Besuch
dieser Hauptschule ist garantiert.

Durch Oemeinderatsbeschluß wurde die
räumliche Unterbringung gesichert. Die Er
öffnung wird erst dann bewilligt werden, his
die ordnungsgemäße Unterbringung der Haupt
schule gewährleistet ist. Die erfordeplichen
Räume werden in Teesdorf durch einen Zubau
an die gut erhaltene Volkssc'hule geschaffen.

Um die Gemeinde zur ;Erfüllung ihres Bau
versprechens zu verhalten, wird auch in Tees
dorf der Zeitpunkt der Eröffnung durch die
Landesregie-rung festgelegt. Die ,Landesregie
rung behäilt sich 'vor, hinsichtlich der Unter
bringung Bedingungen festzusetzen.

Ebenso wie in Oberwaltersdorf sol'lauch in
Teesdorf die Festsetzung' des Pflicht- und Be
rechtigungssprengels einer späteren Verord
nung des Landesschulrates für Niederöster
reich vorbehalten ibIeiben.

Somit sind auch in Teesdorf die schulischen
und sachlichen Voraussetzungen gegeben.

Der Schulausschuß st,ellt da'her den Antrag
(liest):

Der Hohe Landtag woil,le beschließ'cn:
,,1.Dem vorlie1genden G~setzesentwurf (siehe

Landesgesetz vom 22. April 1952), betreffend
die iErrichtung einer Hauptschule in Teesdorf,
wird die Genehmigung erteilt.

2. Die nieder,österreichische Landesregierung
wird beauftragt, wegen Durchführung dieses
Beschlusses das Erforderl,iche zu. veranlassen."

Ich bitte um Al1l~ahme auch dieses Antrages.
PRÄSIDENT: Zum Wort istnimnand ge

meldet, 'Wir kommen zur Abstimmung. (Abstim
m/mg über den Wortlaut des Gesetzes, über
Tif'l!l und Ein,rJ:aflg und über das Gesetz als
Ganzes sowie über den Antrag: des Sr/mlaus
srhusses): An ge n omm·e n.

Ich ersuche den Her11l1 Abg. S t a f f ,a, die
VerhancUlung zur Zah'l 301/1 einzule-it'en.

(2. Präsident übernimmt den Vorsitz.)

Berichterstatter Abg. STAffA: Hoher Land
tag! Ich habe im Namen des Verhlsslwgs
;\usschusses über die Vorlage der Landesregie
r.ung, betreffend den Beharrungsbeschluß zum
Gesetz ·über den Schutz und die Pflege der
Natur (Naturschutzgesetz), zu herichten.

Der Landtag 'von Niederösterreich hat in sei
ner Sitzutl,g am 17. Mai 1951 das Gesetz über
den Schutz und die Pflege der Natur (Natur
schutzgesetz) beschlossen.

Mit O. Zl. 33 vom 17. Mai 1951 hat der Lan
deshauptmann von Niederösterreich diesen Ge
setzesbeschluß den zuständigen Bundesmini
sterien bekanntgegeben und gemäß § 97 (2)
BOV. die Zustimmung der Bundesregierung
bezüglich der Mitwirkung von Bundeso,rganen
eingeholt.

Mit Zl. 59720-2a/5'1 vom 11. Juli 1951 hat
die Bundesregierung geg'en diesen Gesetzes
beschluß gemäß § 98 BOV. b11lspruchenhoben.
Im ersten Teil dieses Einspruches wiurde bemän
gelt, daß die Landesregierung in mehreren Be
stimmungen nach freiem Ermessen entscheiden
könne und dadurch die Gefahr einer Beeinträch
tigung lebenswichhger wirtschaftspolitisoher
Interessen des Bundes gegeben sei, und vor
geschlagen, im Wege von Verhandlungen einen
Ausgleich zwischen den wirtschaftspolitischen
Interessen und den Interessen des Naturschut
zes zu suchen, der der gegebenen Rangordnung
dieser Interessen Rechnung trägt und der erfor
derlichen Umgestaltung des vorliegenden Ge
setzbeschlusses zugrundegelegt werden INönnte.
Da auf d~esem Wege die Reohte des Landes au~

dem Oebietedes Naturschutzes ,entgegen den
verfassungsmäßig festgelegten Landesrechten
den Bundesrechten hintangesetzt würden, ist
diese Begründung um so mehr abzulehnen, als
die behauptete Gefahr einer Bee-inträchtigung
lebenswichtiger, wirtschaftspolitischer Inter
essen des Bundes nicht gegeben ist. Dieser
Standpunkt wurde auch in einer am 11. Jänner
1952 staHgefundenen Konferenz mit den Ver
tretern des Bundeskanzleramtes und der betei
ligten ,fachministerien eindeutig festgelegt.

Im z'weiten Teil richtet sich der Einspruch
gegen die Bestimmung des § 16 (2) des Oe
:;dzes (liest): "Werden duroh Entscheidungen
der mit Naturschutz befaßten Behörden Inter
essen des Bundes sowie der Kammern berührt.
so ist vor Erfassung eines Bescheides' mit der
zuständigen Behörde oder der in Betracht kom
menden öffentlich-rechtlichen Berufsvertretung
das Einvernehmen herzustellen." Die behauptete
Venfassungswidrigkeit steHe iil1lsoferne eine Oe
fährdung der Bundesinteressen dar, als durch
den Ausdruck "das Einvernehmen herzustellen"
die Entscheidung des Landes von der Zustim
mung von Gebietskörperschaften oder sonstigen
Körperschaften des öffentlichen Lebensabhän
gig Igemacht wurde.

Wie in der vorgenannten Sitzung Univ.-Prof.
Dr. Adol,f Merkl ausgeführt hat, liegt jedoch
eine Gefährdung von ßundesiltl:teressendes
wegen nicht vor, weil das Land slich in den
nach der Verfassung eingeräumten Rechten



270 Landtag von Niederösterreich. UI. Session der V. Wahlperiode. ----11. Sitzung am 22. April 1952.

selbst einschränken kann und es daher ihm
überlass,en bleibt, ob es in den fraglichen Fäl
len das EinvernehmenherskUen soll oder Mini
sterien, Kammern oder dergleichen n1I r zu hören
beabsich tigt

Da -die erwähnte Bestimmung "das Eil1Ver
nehmen herzustellen", von den Vertreterll der
N\inisterien und Kammern in der Sitzung am
L(). Jänner 1951 gewünscht wurde, erklärten in
der Sitzung vom 11. Jänner 1952 sowohl diese
MinisteriCil als auch der Vertreter des Bundes
kanzleramtes, gegen einen Beharrungsbeschluß
nichts zu unterllehmen. Ich stelIe daher namens
des Verfassungsausschusses folgenden Antrag
(lMst) :

Der ,Hohe Landtag woHe beschließen:
,,1. Der beiliegende Gesetzesentwurf (siehe

Land:esgesetz vom 22. April 1952) über den
Schutz und die Pflege der Natur (Naturschutz
gesetz), weIcher am 17. Mai 1951 vom nieder
österreichischen Landtag beschlossen wurde,
wird gemäß Arti,~el 22 des Landes-Verfas
sungsgesetzes für das Land Niedcröstcrreich in
der Fassun-g von 1930, LOBl. 137, neuerlich
genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Beschlusses das
Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme des Antrages.
2. PRÄ,SIDENT: Zum Wort ist niemand

gemeldet. Wir kommen zur Abstimmung. (Ab
still/mullg' über den Wortlaut des GI'selzes,
über Titel und Eillgallg des Gesetzes, über .las
Gesetz als Ganzes sowie über den Antra,r: des
Verjussllllg'sallssclzllsses) A n gen 0 111 111 e 11.

Ich ersuche den Herrn Abgeor,dndell D 0 k
tor Steingötter, die Verhandlung zur
Zahl 305 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. 0.1'. STEINGöTTER:
Ich habe namens des Verfassungsausschusses
über ,die Vorlage ,der Landesregierung, betref
fend das Gesetz über die festsetzung -der I~Iebe

sätze für die Grund- und GewerbestcucT durch
(~ie nic-derösterreichischen GC11lei nelen zu he
richten.

Hohes Haus' Das Landesge3dz vom 28. Mai
1948 ist ein sogenanntes Plafondge3ctz. das
heißt, es können die Gemeinden bei feststellung
d-cs I-Iebcsatzes der Gnmdsteuer A nm his zu
drei Viertel (le.; höchstzulässigen I-Iehesatzes
gehw; darüberhin<l'us bedürfm sie der Be
willigung durch die Landesregierung. In der
FinanzausgleiC'hsnovell ~ 1952 wurden diese
Hebesätze der Grundsteuer A nun hezügl ich
ihrer Höchstgrenze kstg'C'legt, unel zwar mit
400 von Hundert des Grundsteuermcßhetrages,
hei Berghauerngcmeinden mit 300 von Huudert
des Meßbetragcs. Die Lln(,esregicru'lg hat
nun vorgeschlagcn,uaGdas bisherig,~ Gesetz

außer Kraft gesetzt winlund sich der Lmd
tag nUll ein 'eigenes Gesetz schafft, das dieser
hnanzausgltichsnovcHe Rechnung trägt.

Der Verfassungsausschuf1 hat über die Vor
lagt: der 'Landesregierung, betreffend das Ge
setz über die festsdzung der Hebesätze fiir
die Gruncl- lind Gewerbesteuer durch die
niederösterreichischen Gemeinden, einen An
trag gestellt, welcher lautet (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,1. Der vorliegende Gesetzesentwurf (si,ehe

Landesgesetz vom 22. April I (52) über die
I-Iebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer
durch ,die niederösterreichischcn Gemeinden
wird genehmigt.

2. Die Landesregierung wird heauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzesb-cschlus
ses das Erfordediche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme des Antrages.
2. PRÄSIDENT: Ich eröffne die Debatte.

Zum Wort gelangt Herr Landesrat Gen n er.
Lanelesrat OENNER: Hoher Landtag'

Durch die F inallZausgleichsnovelle 1952 hahen
-die Gemeinden die Möglichkeit erhalten, die
Grundsteu-er für landwirtsC'haftliche Grund
stücke, die sogenannte Grundsteuer A, auf
400 Prozent üderin BergbauC1'ngemeinden auf
300 Prozent des Grundsteuermeßbetrages zu
erhöhen. Durch die vorliegende Gesetzesvor
lage wird bestimmt, ,daß eine Überschreitun,r;
der Hebesätze über 300 Prozent beziehungs
weise 230 Prozent bei den Bergbauerngemein
den der Zustimmung -der Landesregierung be
darf. Damit sind die Bestimmungen des
Gesetzes vom Jahre 1948, das für diese FäHe
geringere Sätze vorsah, mtsprechend der
neuen Finanzausgleichsnovelleabgeändert
worden, das heißt, die Landesregierung soll
offenbar in solchen !Fällen prüfen, ob eine
weitere, über ,diese Hebesätze hinausgehende
Erhöhung der Steuern überhaupt noch trag
bar ist.

In der Sitzung des Finanzausschusscs, in der
,diese Gesetzesvorlage behandelt worden ist,
hat Herr Landesrat Stika, dessen Referat
c1iesCll Gesetzesantrag eingebracht hat, erklärt,
nach seiner persönlichen Meinung stei diese
Gesetzesvorlage überhaupt überflüssig, weil ja
die Gemeindevertreter genug politische Reife
besitzen, um zu wissen, welche Erhöhung der
Steuern noch möglich ist oder nicht. In dieser
Sitzung wur,de von den sozialistischen Abge
ordneten auch erklärt, daß diese Gesetzes
vorlage eig,et1t'lich eine Einschränkung der Ge
meindeautonomie bedeute. ,Es gibt tatsächlich
eine solche Einschränkung; während nämlich
hier gesagt wird, ,daß über diese Hehesätze nur
mit Zustimmung der Landesregierung hinaus
gegangen werden kann· .. diese wird ihre Zu-
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stiminung nur gehen können, wenn sie die Ver
'hältnisse vorher 'Überprüft hat -- gibt es
Richtlinien dier Landesregierung, welche die
Gemeinden zwingen, diese Hebesätze genau in
dieser Höhe zu beschließen, damit· sie, wenn
sie darum ansuchen, eine Beihilfe aus ·den Be
darfszuweisungcn, die für einen bestimmten
Zweck vorgeseh.en sind, nämlich für den Be
darf der Gemeinden in ganz bestimmten Fällen
bei produktiven Arbeiten, bei der Errichtung
von Sohulbauten usw., erhalten können. Das
heißt, hier wird ein Zwang ausgeübt, durch
den die Gemeinden ver<lIüaßt werden sollen,
eine solche Erhäh ung vorzunehmen.

Nun wird dagegen eingewendet: Wenn eine
Gemeinde eine liilfe aus den Steuerertrags
anteilen, die der Gemeinde zustehen, hean
sprucht, dann kann mal1l mit Recht 'verlangen,
daß sie zuerst die Mittel ausschöpft, zu denen
sie selber die Möglichkeit hat. Aber es ist klar,
daß die Gemeinden, die um Bedarfszuweisun
gen ansuchen, das nur in besonders dringenden
fällen machen, wenn sie zum Beispiel Schulen
oder Kindergärten brauchen. [s gibt aber auch
viele Gemeinden, in denen die Bevölkerung
besonders arm ist -- zum Beispiel in SchöniClll
an der Triesting, wo die BevöLkerung aus klei
nen Bauern und Arbeitern besteht - und für
die eine solche Steuerer!höhung untragbar ist,
die aber auch eine Schule oder einen Kinder
garten wollen und deshalb um eine Hilfe bei der
Landesregierung aus den Mitteln der Bedarfs
zllweisungenansuchen..Ein solcher Zwang zur
Erhöhllillig der Hebesätze ist also nach unserer
Meinung keineswegs gerechtfertigt und bedeu
tet in Wirklichkeit eine Einschränkung der
Gemeindeautonomie.

Die Erhöhung der Grundsteuer beträgt im
allgemeinen das Doppetlte, aber auch bei den
Bergbauerngemeinden ,ist sie ,um 50 Prozent
erhöht worden. Das ist eine sehr stanke Er
höhung der Grundsteuer, wie sie bisher noch
nicht dagewesenist.Es 'wurde sogar im "Bau
embündler" geschri·eben, daß die Bauern da
durch schwer :getroffen wurden, wobei aller
dings die etw.as merkwürdige Feststdlung
gemacht wurde, daß die LandwirtschaftSikam
mer vOl1her die GesetzesvoIilag.e nicht gesehen
hat und darüber nicht gefragt worden ist.

Ich glaube aber, daß man hier eine Unter
scheidungvornehmen müßte. Grund und Grund
und Boden und Boden ist nicht dass·elbe; nicht
nur, w.as die Bonität anlangt, sondern auch in
anderer Hinsicht. Der Grund '1lIld Boden, den
eine Bauemfamilie bearbeitet, um ihre wirt
schaftliche Existenz zu haben und um darüber
hinaus noch landwirtschaftliche Produkte an
die Bevölkerung abz.ugeben,ist der Arbeits
hesitz, den sie braucht. Di·eser Grund und Boden
ist etwas ganz anderes als die zehntausende

Hektar von Großgrundbesitz, die einem anderen
Zweck dienen (Ruf beii der ÖVP: USIA!),
nämlich dem Zweck, Gewinne und Profite ab
zuwerfen. Hier müßte man also die Unter
scheidung treffen, daß man darawf' HÜdksicht
nimmt, ob der Boden dazu dient, die wirtschaft
liche Existenz der Bauemfamihezu sichern.
Durch eine solche Beschränlvung Wlürde man
auch die Möglichkeit ,der Erhöhung der Pro-I
duldion schaffen.

Die Gemeinden sind in den letzten Jahren
außerordentlich schwer belastet worden. Ich
erinnere daran, daß man von ihnen das Not
opfer gefordert hat, zunächst als vorüber
gehende Maßnahme, aus der aber dann ein
Präzipuum geworden ist, das also offenbar eine
Dauereinrichtung sein soll. Auf der anderen
Seite werden die Gemeinden gezwungen, immer
neue Lastlen der Bevölkerung aufzuerlegen. In
Pottenstein hat man den Ausweg gesucht, daß
die Grundsteuer zwar, weil es nicht anders
möglich ist, nach den Igesetzlichen Bestimmun
gen eingehoben wird, daß aber die kleinen
Bauern, die daurch schwer betroffen werden,
Beihilfen von der Gemeinde erhalten. Das ist
ein Notausweg, eIer natürlich !l1licht eine dau
ernde Regelung sein kann. Aber auch das
beweist, wie notwendig es ist, eine gesetz:Jiche
Regelung zu finden, die eine winkHch gerecht
fertigte Beschränkung, eine wirkliche tRücksiaht

.nahme auf die kleinen und mittelbäuerIichen
Betriebe bringt, die sich bekanntlich heute in
einer schweren NoHage befi,nden und bei der
Erhöhung der Preise für Futtermittel und
Kunstdünger in eine noch schwieri:gere Lage
geraten werden. Es wäre also notwendig, daß
man hier alles daransetzt, 'um eine übermäßige
Belastung dieser bäuerlichen Betriebe zu ver
meiden. Die Grundsteuer müßte in einem sol
chen Ausmaß festgesetzt werden, daß sie für
diese kleinen WirtschaHen tragbar ist und ihnen
die Möglichkeit zur Erhöhul1Ig der landwirt
schaftlichen Produktion beläßt. Gleichzeitig
müßten die großen Betriebe stänker her.an
gezo,gen werden, deren Gewinne dies ohne
weiteres zulassen.

2. PRÄSID:ENT: nie Rednerliste ist erschöpft.
Ich ersuche ·denHerrn Berichterstatter um das
Schlußwort.

Berichterstatter Abg. STBNGöTTEH: Die
bisheriige Praxis hat bewiesen, daß allen An
suchen der Gemeinden, die über das Höohst
ausmaß, das das Gesetz bewilligt, hinausge
gangen sind, bis auf ganz geTlinge Ausnahmen
ehe Bewilligungen erteilt wurden. Infolgedessen
möchte ich ·das Hohe Haus hiHen, den Antr.ag
des Verfassungsausschusses anzunehmen.

7-. PRÄS'IiDIENT (Abstimmllnrz über den
Wortlaut des Gesetzes, über Titel lind Ein.(J:ang
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und über das Gesetz als Ganzes sowie über den
Antra,!',' des Verjassuf/!','saussdlllsSes ): An ge-

n 0 m Ifl e n.
Ich ersuche den lierrn Abg. Ing. lIir-

man n, die Verhandlung zur lahl J12 ein-

zuleiten.
Berichterstatter Abg. Ing. lllHi'v\ANN: Im

Auftrage des Verfassungsausschusses habe ich
über den Antrag der Abg·eordnc![ll Schwein
hammer, Mitterhauser,liainisch, Wallig, Hil
garth, Emecker und Genossen, bc!reffend die
Wiedererrichtung des Bezirksgerichte:;; March

egg, zu berichten.
Der Gerichtsbezirk Marchegg besteht seit

über 100 Jahren und die Gcricht,:,barkeit der
Stadt Marchegg führt auf eine Zeit VOll über
()oo Jahren zurück. Das in Marchegg be
skhende zwei Stockwerke hohl' Gerichtsgebäude
wurde 1905 erbaut und zählt zu den schönsten
Baulichkeiten dieser Art in ganz Niederöster
reich. Moderne AmL;räuIllc, Diensträuule der
Gendarmerie, sofort beziehbare W ohnullgen
für den Gerichtsvorstand unu für die Beamten
sind vorhande'lI. Das gesamte Gebäude wurde
vor kurzem neu renoviert und hat sich die Stadt
gemeinde Marcheggbereit erklärt, die fehlende
Inneneinrichtung der Amtsräume aus eig.enen

Mitteln herzustellen.
Bisher werde zweimal monatlich Gerichtstage

abgehalten, die einen sehr starhn Besllch auf
weisel1. Die Notwendigkeit der Wiedererrich
tung des Bezirksgerichtes Marchegg ist dadll1'ch
am klarsten bewiesen, daß außer diesen Amts
tagen in Marchegg ·noch zahlreiche Verhand
lungen in Gänserndorf abgehalten werden
müssCll. Die Zufahrt der südlichen Marchfeld
gemeinden nach dort hat sich noch immer nicht
gebessert, so daß kurze Vorsprachen im Nota
riat oder Grundbuch für die Bewohner vou
Stopfenreuth, Loimersdorf, W,itzeJsdorf oder
Fngelhartstetten nur durch die Benützung von
drei verschiedenen, Bahnlinien möglich siud.
Solche Vorsprachen benötigen meist eine ganz
tägige Inanspruchnahme.

.
In der Stadt Marchegg waren seinerzeit

iHlßer dem Notariat und Grundbuch noch drei
Hechtsanwälte tätig. Die Hückverlegung des
Bezirksgerichtes nach Marchegg würde ein
Wiederaufblühen der Stadt und des gesamten
Wirtschaftslebens !bedeuten.

Der BL'zirk Marchegg ist durch die Kriegs
ereignisse schwer mitgenommen und ist die
Hückverlegung des Bezirksgerichtes nur eine
Wiedergutmachung und die Wiederherstellung
eines jahrundertalten Rechtes.

In seiner Sitzung vom 28. März hat sich der
Verfassungsausschuß mit diesem Antrag beIaßt
und st.elltnuneinstimmig den Antrag (liest):

Der liohc Landtag wolle beschließen:

"Die Landesregierung wird aufgeiordert, die
erfordcrlichen Maßnahmen für die Wiedererrich
tung dcs Bezirksgerichtes in Marchegg zu

treffen."
Ich bitte den lierrn Präsiden tCIl, über diesen

Anüag abstimmen zu lasscn.
2. PRASlDENT: lum Wort ist niemand ge

meldet, wir kommen zur Ab~timmung. (Nach
Abstill/lllUIl,!':): An g·e n 0 m me n.

Somit ist die Tagesordnung der heutigcn

Sitzung erledigt.
In 5 Minutcn findet eine vertrauliche Sitzung

des Landtages statt.
Folgende Ausschüsse werden ihre Sitzungen

abhalten:
Der Finanzausschuß sogleich nach der ver

trauIichen Sitzung im lierrensaal; der Wirt
schaHsausschuß sogleich '11!ach der vertraulichen
Sitzung im Prälatensaal ; ferner der Schul
ausschuß eine Viertelstunde nach der vertrau
lichen Sitzung im Prälatensaal und der Verfas
sungsausschuß eine Viertelstunde nach der ver
traulichen Sitzung im Herrensaal.

Die nächste Sitzung wird auf schriftlichem
Wegebekanntgegeben werden.

Die Sitzung ist geschlossen.

'(Schlufl der Sitzull!', UIll 15 Uhr J() Minute~l.)


